
 

 
 

DO & CO Aktiengesellschaft 
Wien, FN 156765 m 

 
Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die 

21. ordentliche Hauptversammlung 
18. Juli 2019 

 

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-
Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für 
die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das 
Geschäftsjahr 2018/2019 

 Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptver-

sammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung ge-

ben. 

 Der Jahresabschluss 2018/2019 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit 

festgestellt worden. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den im festgestellten Jahresabschluss 2018/2019 aus-

gewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.282.400,00 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,85 je dividendenberechtigter Aktie. 

 Dividendenzahltag ist der 05. August 2019. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2018/2019 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018/2019 amtie-

renden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2018/2019 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018/2019 amtie-

renden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. 
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5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 
2018/2019 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2018/2019 einen Betrag von EUR 140.000,-- zu beschließen, wo-

bei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird. 

 

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts-
jahr 2019/2020 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für 

das Geschäftsjahr 2019/2020 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Auf-

sichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde. 

 
7. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat 

Mit Beendigung der kommenden ordentlichen Hauptversammlung läuft die Funkti-

onsperiode von Ing. Georg Thurn-Vrints als Mitglied des Aufsichtsrats ab. 

 Gem § 10 Abs 1 der Satzung der DO & CO Aktiengesellschaft besteht der Aufsichts-

rat aus mindestens drei, höchstens jedoch sechs von der Hauptversammlung gewähl-

ten Mitgliedern. 

 Der Aufsichtsrat hat sich bisher, d.h. nach der letzten Wahl durch die Hauptversamm-

lung, aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt.  

 In der kommenden Hauptversammlung wäre nunmehr ein Mitglied zu wählen, um 

die bisherige Zahl wieder zu erreichen.  

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dieses eine Mandat zu besetzen, sodass sich der Auf-

sichtsrat nach der Wahl in der Hauptversammlung am 18. Juli 2019 wieder aus vier 

von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.  

 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nur aus vier Kapitalvertretern, sodass die 

DO & CO Aktiengesellschaft nicht dem Anwendungsbereich von § 86 Abs 7 AktG 

(Geschlechterquote) unterliegt.  

 Der nachfolgende Wahlvorschlag des Aufsichtsrats wurde auf der Grundlage der An-

forderungen des § 87 Abs 2a AktG und des Corporate-Governance-Kodex abgege-

ben.  

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Mag. Daniela Neuberger, 1961, mit Wirkung ab Been-

digung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Über-

einstimmung mit § 10 Abs 2 der Satzung bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/2024 be-

schließt. 

 Die vorgeschlagene Person hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben, 

welche ebenfalls samt Lebenslauf auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich 

ist, und insbesondere erklärt, dass  
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1. sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offengelegt wur-

den und nach Beurteilung des Vorgeschlagenen keine Umstände vorhanden 

sind, die die Besorgnis seiner Befangenheit begründen könnten,  

2. der Vorgeschlagene zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig 

verurteilt worden ist, insbesondere zu keiner solchen, die gemäß § 87 Abs 2a S 

3 AktG seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, und 

3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen. 

 Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an Wahlvorschläge 

gebunden. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen 

gemäß § 87 Abs 2 AktG für jede vorgeschlagene Person müssen spätestens am 11. 

Juli 2019 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widri-

genfalls die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf. 

Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG, welche der 

Gesellschaft in Textform spätestens am 09. Juli 2019 zugehen müssen, wobei hin-

sichtlich der Einzelheiten und Voraussetzungen für die Berücksichtigung von derar-

tigen Wahlvorschlägen auf die „Informationen über die Rechte der Aktionäre nach 

den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG/Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß 

§ 110 AktG“ verwiesen wird. 

 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands 
a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b 

AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 
10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Ver-
äußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (um-
gekehrter Bezugsrechtsausschluss), 

b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Ak-
tien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein 
öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über 
den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, 

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, 

d) unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27.07.2017 
zum 7. Tagesordnungspunkt erteilten Ermächtigung.  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge zum 8. Punkt der Tages-

ordnung am 18. Juli 2019 folgendes beschließen: 

a) Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, 

auf den Inhaber oder auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Aus-

maß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft für eine Geltungsdauer 

von 30 Monaten ab 18. Juli 2019, sohin bis 17. Jänner 2022, sowohl über die 

Börse als auch außerbörslich, und zwar auch nur von einzelnen Aktionären oder 
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einem einzigen Aktionär, zu einem niedrigsten Gegenwert von  

EUR 2,-- (Euro zwei) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von  

EUR 145,-- (Euro einhundertfünfundvierzig) je Aktie zu erwerben. Der Handel 

mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächti-

gung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Ver-

folgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochter-

unternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch 

Dritte ausgeübt werden.  

b) Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft 

beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss 

in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen 

Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Falle des außerbörslichen Erwerbs kann die-

ser auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts durchgeführt 

werden (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss). 

c) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß 

§ 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräu-

ßerung beziehungsweise Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Ver-

äußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, unter sinnge-

mäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Akti-

onäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Er-

mächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in 

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Toch-

terunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch 

Dritte ausgeübt werden.  

d) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erfor-

derlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne 

weiteren Hauptversammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm 

§ 122 AktG herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Sat-

zung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen. 

e) Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27. Juli 2017 zum 7. Punkt der Ta-

gesordnung erteilte Ermächtigung, von welcher der Vorstand bislang keinen Ge-

brauch gemacht hat, wird widerrufen.  

 
Im Übrigen wird auf den Bericht des Vorstands gem § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 

Abs 2 AktG und § 153 Abs 4 S 2 AktG zu diesem Tagesordnungspunkt verwiesen. 

 

 

Wien, am 04.06.2019 

 
Der Aufsichtsrat 


